


Zusammen mit dem Aufnahmeantrag sollten Einzelfotografien und/
oder Gruppenfotos für die Darstellung auf der QR-Homepage einge-
reicht werden. 

7. Selbstbewertung 

Die Entscheidung über die Registrierung im Qualitätsregister beruht 
im Wesentlichen auf den Angaben in einer schriftlichen Selbstbe-
wertung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität der beruflichen 
Tätigkeit. 
Das Qualitätsregister hat für diese Selbstbewertung einen Fragebo-
gen entwickelt, der in seinem Schwerpunkt die Inhalte der BAGüS-
Kriterien abbildet.
Die Selbstbewertung wird erstmals mit Antragstellung und danach 
alle drei Jahre mit dem Ablauf der Registrierungszeit in der Geschäfts-
stelle des Qualitätsregisters eingereicht.
Im Rahmen des Datenschutzes werden die Angaben aus der Selbst-
bewertung vertraulich behandelt. 

8. Kündigungsmodalitäten

Die Mitgliedschaft im Qualitätsregister beträgt mindestens 12 
Monate ab Datum der Aufnahme/Registrierung. 

Kündigung durch das QR-Mitglied
Die Mitgliedschaft kann von Seiten des Mitgliedes jeweils 3 Monate 
zum Ende eines Kalenderjahres erfolgen. 
Die Kündigung muss schriftlich in der Geschäftsstelle des Qualitäts-
registers eingehen.

Austritt aus einer Bürogemeinschaft oder eines Betreuungsvereins
Der Austritt aus einer Bürogemeinschaft oder die Aufgabe des Ar-
beitsverhältnisses in einem Betreuungsverein kann dem Qualitäts-
register jeder Zeit in schriftlicher Form angezeigt werden. Gleiches 
gilt für Einzelbetreuer, die Mitglied einer Bürogemeinschaft oder 
Mitarbeiter eines Betreuungsvereins werden. Das Profil des QR-Mit-
glieds wird dann entsprechend aktualisiert.

Kündigung durch das Qualitätsregister 
Wurde die Selbstbewertung nicht bis vier Wochen vor Ablauf der drei-
jährigen Registrierung in der Geschäftsstelle des Qualitätsregisters 
eingereicht, wird das Mitglieder-Profil im Qualitätsregister offline ge-
stellt. 
Liegt der Nachweis der Selbstbewertung bei Ablauf des dreijährigen 
Mitgliedschaftszeitraumes nicht vor, kann durch die Geschäftsstelle 
eine angemessene Nachfrist gesetzt werden. Verstreicht auch die 
Nachfrist, erfolgt ein Ausschluss aus dem Qualitätsregister.
Liegt ein Mitglied mit der Beitragszahlung mehr als 12 Monate im Rück-
stand, kann es aus dem Qualitätsregister ausgeschlossen werden. 
Über den Ausschluss aus dem Qualitätsregister entscheidet der Vor-
stand.

9. Werbung 

Auf der Internetseite www.bdb-qr.de ist das Qualitätsregister sichtbar. 
Die Grundlage des Qualitätsregisters bildet eine Datenbank, über 
die relevante Informationen zu allen geführten Berufsbetreuer/innen, 
Betreuungsvereinen und Bürogemeinschaften abgerufen werden 
können.
Der BdB sorgt mit umfangreichen Kommunikationsmaßnahmen da-
für, dass das Qualitätsregister bundesweit bekannt ist. Zielgruppen 
sind u.a. Amtsgerichte und Betreuungsbehörden, die flächendeckend 
über das Qualitätsregister informiert werden. 
Die Mitglieder des Qualitätsregisters können Amtsgerichte in ihrem 
Profil auf der Homepage angeben. Diese werden seitens des Quali-
tätsregisters offiziell angeschrieben und über die Aufnahme des je-
weiligen Betreuers oder der jeweiligen Betreuerin informiert.

10. Qualitätssiegel 

Alle Berufsbetreuer/innen, die im Qualitätsregister registriert sind, 
erhalten automatisch ein QR-Qualitätssiegel. Dieses Qualitätssiegel 
wird als Druckvorlage bereitgestellt und kann sowohl auf allen Druck-
erzeugnissen sowie auch digital eingesetzt werden. 
Nach Ende einer Registrierung darf das QR-Siegel nicht mehr ver-
wendet werden.

11. Beschwerdestelle

Die Beschwerdestelle des QR kümmert sich sowohl um Einzelfragen 
des Qualitätsregisters als auch um Beschwerden über Mitglieder des 
Registers.
Die Mitglieder der Beschwerdestelle werden vom Bundesvorstand 
des BdB für die Dauer von zwei Jahren berufen. Bei der Zusammen-
setzung wird auf eine Vertretung verschiedener Interessengruppen 
geachtet.
Bei Bekanntwerden grober Verstöße kann ein sofortiger Ausschluss 
aus dem Qualitätsregister erfolgen. 
Ein Anspruch auf Rückerstattung von Mitgliedsgebühren besteht 
dabei nicht. 
Die Beschwerdestelle ist auch für Beschwerden Dritter über die Ar-
beit von Mitgliedern des Qualitätsregisters zuständig. Die Beschwer-
destelle soll Konflikte im Sinne einer Mediation oder Schlichtung 
lösen helfen. Sie ist dem Schiedsverfahren vorgelagert. Nur im Streit-
fall soll dann ein Schiedsverfahren eingeleitet werden.

12. Schiedskommission

Bei Streitigkeiten, die nicht durch die Beschwerdestelle gelöst wer-
den können, ist die Schiedskommission des BdB anzurufen. Vor der 
Anrufung der ordentlichen Gerichte ist die Entscheidung der Schieds-
kommission abzuwarten. 
Bei Konflikten, die sich auf die Registrierung und die inhaltliche Ebene 
der Betreuungsarbeit beziehen, ist zunächst die Beschwerdestelle 
anzurufen. Kann dort keine Einigung erzielt werden, entscheidet die 
Schiedskommission.

13. Datenschutz

Der BdB e.V. sichert zu, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
einzuhalten. Die Veröffentlichung eines Internetprofils im Qualitäts-
register bedarf der Zustimmung des/der Berufsbetreuers/Berufsbe-
treuerin.

14. Geschäftsadresse des Qualitätsregisters

Bundesverband der Berufsbetreuer/innen e.V.
Schmiedestraße 2
20095 Hamburg
Tel: 040/3862903-0
Fax: 040/3862903-2
www.bdb-qr.de 
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